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Das Ehegattensplitting ist kein Steuervorteil

Der sogenannte Splittingvorteil wird vielfach kritisch beurteilt. Nunmehr
soll das Ehegattensplitting nach den Plänen der Regierungskoalition be-
grenzt werden. Können die Wirkungen des Splittings tatsächlich als
Steuervorteil interpretiert werden? Wie ist das Ehegattensplitting aus
steuersystematischer Sicht zu bewerten?

Das Steuerreformkonzept der neuen Bundesregierung sieht auch eine Kap-
pung des sogenannten Splittingvorteils ab dem Jahr 2002 vor. Diese Ab-
sicht hat vor allem aufgrund der befürchteten Belastung eines Großteils der
Familien Kritik hervorgerufen. Auf der Basis des für 2002 vorgesehenen
Steuertarifs würde die Begrenzung nämlich schon ab einem Einkommen
von 86.000 DM greifen1, wenn man die gebräuchliche Definition des Be-
griffs „Splittingvorteil” zugrunde legt. Danach errechnet sich der Vorteil als
Differenz zwischen der Besteuerung der Ehegatten nach der Splittingtabelle
und der Besteuerung nach der Grundtabelle.

Zur allgemeinen Verwirrung haben die Steuerpolitiker der Koalition jedoch
den Begriff „Splittingvorteil” neu interpretiert. Er ist erst dann gegeben,
wenn ein verheirateter Alleinverdiener weniger Steuern zahlen muß als
getrennt oder geschieden lebende Ehegatten. Letztere können im Rahmen
des sogenannten Realsplittings Unterhaltsleistungen bis zu 27.000 DM als
Sonderausgaben geltend machen. Die Verrechnung entsprechender fiktiver
Unterhaltsleistungen zwischen den Ehegatten bei der Ermittlung des Split-
tingvorteils gewährleistet, daß die intakte, zusammenlebende Familie auch
bei einer Kappung des Splittingvorteils nicht schlechter gestellt wird als ge-
trennt lebende Eheleute. Mit diesem Ziel soll bei der Ermittlung der Steuer-
schuld der Ehegatten folgendermaßen vorgegangen werden:

❑ Berechnet wird die Einkommensteuer nach der Splittingtabelle und
nach der Grundtabelle bezogen auf das jeweilige zu versteuernde Ein-
kommen der beiden Ehegatten. Das individuell zu versteuernde Ein-
kommen wird unter Berücksichtigung der fiktiven Unterhaltszahlungen
bestimmt.
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❑ Liegen die Einkommen bis zu 54.000 DM auseinander, wird die Hälfte
der Differenz vom wirtschaftlich stärkeren auf den schwächeren Ehe-
gatten übertragen. Da die Einkommen anschließend gleich hoch sind,
führen Splitting und Individualbesteuerung zum gleichen Ergebnis. Ein
Splittingvorteil existiert nicht.

❑ Liegen die Einkommen der Ehegatten um mehr als 54.000 DM ausein-
ander, werden fiktive Unterhaltszahlungen von 27.000 DM verrechnet.
Das Ehegattensplitting führt dann gegenüber der Besteuerung der mo-
difizierten Individualeinkommen nach der Grundtabelle zu einer gerin-
geren Belastung.

❑ Dieser Vorteil wird dadurch begrenzt, daß die tarifliche Einkommen-
steuer der Ehegatten insgesamt mindestens die Summe der tariflichen
Einkommensteuer für das vom jeweiligen Ehegatten bezogene eigene
zu versteuernde Einkommen abzüglich 8.000 DM beträgt.

Ausgehend vom geplanten Tarif 2002 greift die geplante Limitierung des
neu definierten Splittingvorteils erst ab einem Einkommen von 173.000
DM. Da der maximale Vorteil gemäß dieser Interpretation nur noch 9.264
DM beträgt, kommt durch die Limitierung auf 8.000 DM auch nur eine ma-
ximale Mehrbelastung von 1.264 DM jährlich bzw. ca. 100 DM monatlich
zustande. Angesichts dieser Größenordnung scheint die Aufregung über die
Einschränkung des Splittingvorteils übertrieben. Es stellt sich aber auch die
Frage, weshalb die Bundesregierung das bisherige Verfahren der Ehegat-
tenbesteuerung überhaupt ändern und dadurch erheblich komplizieren will,
wenn dabei materiell so wenig herausspringt.

Verständlich wird dies nur vor dem Hintergrund der verbreiteten Kritik am
Ehegattensplitting, die schon in der Bezeichnung „Splittingvorteil” ihren
Niederschlag findet. Damit wird das Vorhandensein eines Steuerprivilegs
für Verheiratete suggeriert. Solange diese (Fehl-) Interpretation des Split-
tings politisch virulent ist, wird es immer wieder Bestrebungen geben, die
vermeintliche Steuervergünstigung für wohlhabende Ehepaare aus vertei-
lungspolitischen Gründen zu streichen oder doch wenigstens soweit wie
möglich einzuschränken. Daß die neue Bundesregierung hier nur einen
kleinen Schritt wagt, ist vermutlich nicht auf steuersystematische Beden-
ken, sondern auf die Befürchtung zurückzuführen, das Bundesverfassungs-
gericht würde weitergehende Einschränkungen nicht tolerieren.

Man muß trotz der bisherigen Zurückhaltung befürchten, daß dem ersten
Angriff auf das Ehegattensplitting mit der Zeit weitere folgen werden.
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Schon gibt es kritische Stellungnahmen, die umfassendere Reformen an-
mahnen. Dabei bildet immer wieder die Behauptung, das Ehegattensplit-
ting sei ein Steuervorteil, eine Begünstigung der traditionellen Ehe, den
Ausgangspunkt der Diskussion. Wer so argumentiert, kann auch die ver-
bleibenden 8.000 DM zur Disposition stellen2. Was aber, wenn schon die
Basishypothese falsch ist? Dann erweisen sich die Pläne zur Einschränkung
des Splittings nicht als mutiger Reformschritt, sondern als Verstoß gegen
die Prinzipien einer sachgerechten, dem Leistungsfähigkeitsprinzip ver-
pflichteten Einkommensbesteuerung.

Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit

Vor diesem Hintergrund erscheint es angebracht, das Problem der Ehegat-
tenbesteuerung einer grundsätzlichen Analyse aus steuersystematischer
Sicht zu unterziehen3. Dabei geht es in erster Linie um die horizontale
Steuergerechtigkeit: Bei gleichem Einkommen entscheidet die Anzahl der
aus diesem Einkommen zu versorgenden Personen über die steuerliche
Leistungsfähigkeit. Eine entsprechende Differenzierung der Steuerlasten
zwischen Ledigen, kinderlosen Ehepaaren und Familien mit Kindern ist kei-
ne Steuervergünstigung. Sie dient vielmehr allein der korrekten Besteue-
rung der Ehegatten und Familien, ausgehend von der in Wissenschaft und
Politik durchgängig befürworteten (Einkommens-) Besteuerung nach der
persönlichen Leistungsfähigkeit4. Dieser oftmals bemühte, aber nur selten
richtig verstandene Maßstab bedarf allerdings einer Konkretisierung, um
ihn der beliebigen Interpretation und allfälligen Einvernahme für Partikula-
rinteressen zu entziehen5.

Aus dem Leistungsfähigkeitsprinzip ergeben sich zwei allgemeine Anforde-
rungen an die Besteuerung. Im Sinne der horizontalen Gerechtigkeit müs-
sen Steuerpflichtige in gleicher wirtschaftlicher Lage gleich besteuert wer-
den, während Steuerpflichtige in unterschiedlichen wirtschaftlichen Positio-
nen mit Blick auf die vertikale Gerechtigkeit unterschiedlich zu besteuern
sind. Eine Konkretisierung dieser Regeln erfordert zunächst die Entschei-
dung für einen Indikator der steuerlichen Leistungsfähigkeit, der die wirt-
schaftliche Lage der Steuerpflichtigen zum Ausdruck bringt. Im zweiten
Schritt ist dann nach dem Steuertarif zu fragen, der bei gegebener Bemes-
sungsgrundlage die erwünschte vertikale Differenzierung der Steuerlasten
herbeizuführen vermag.

Der wichtigste Ansatzpunkt einer Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit
ist nach vorherrschender Auffassung das Einkommen6. Der progressive Ta-
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rifverlauf der Einkommensteuer wird meist damit begründet, daß ein rela-
tiv gleiches Opfer aller Steuerpflichtigen bei abnehmendem Grenznutzen
des Geldes tendenziell einen Anstieg der Steuerquote mit dem Einkommen
impliziert. Diese opfertheoretisch fundierte Belastungskonzeption auf der
Grundlage einer gesellschaftlichen Nutzenbewertung entspricht dem Lei-
stungsfähigkeitsprinzip7 und bildet daher den Eckpfeiler einer Steuerpolitik,
mit der eine vertikal gerechte Verteilung der Steuerlasten herbeigeführt
werden soll. Sofern darüber hinaus eine gewisse Einkommensnivellierung
angestrebt wird, ergibt sich ein zusätzliches Argument für die Steuerpro-
gression, das neben dem Leistungsfähigkeitsprinzip im engeren Sinne bei
der Tarifgestaltung zu berücksichtigen ist.

Eine gerechte Ehegattenbesteuerung

Akzeptiert man die progressive Einkommensteuer als Konkretisierung des
Leistungsfähigkeitsprinzips, so stellt sich im Zusammenhang mit der Ehe-
gattenbesteuerung die Frage, wie dem Tatbestand Rechnung getragen
werden soll, daß sich ein Ehepaar im Vergleich mit einem Alleinstehenden
mit insgesamt gleich hohem Einkommen offenkundig nicht in der gleichen
wirtschaftlichen Lage befindet. Daher ist eine unterschiedliche Besteuerung
im Sinne der Steuergerechtigkeit zwingend erforderlich. Diskutieren kann
man nur über das Ausmaß der Belastungsdifferenzen. In dieses Hinsicht
unterscheiden sich die verschiedenen Verfahren der Ehegattenbesteuerung
erheblich.

Grundsätzlich kommen drei Verfahren in Betracht: (1) die Haushaltsbe-
steuerung, (2) die Individualbesteuerung und (3) das Ehegattensplitting.
Bei der Haushaltsbesteuerung werden die beiden Ehegatten gemeinsam
veranlagt und – eventuell modifiziert durch die Berücksichtigung eines
zweiten Grundfreibetrags – demselben Tarif unterworfen wie ein Lediger.
Die Individualbesteuerung läuft dagegen auf eine getrennte Veranlagung
hinaus, die der Eheschließung keine steuerliche Relevanz beimißt. Nach
dem Splittingverfahren zahlen Ehegatten das Doppelte der Steuer, die
nach dem Grundtarif (Individualtarif) auf die Hälfte ihres Gesamteinkom-
mens entfällt, und damit ebensoviel wie zwei Ledige mit identischem Ein-
kommen.

Zur Beurteilung der verschiedenen Verfahren der Ehegattenbesteuerung
sind vor allem zwei Kriterien bzw. Werturteile heranzuziehen, die in der
Diskussion über die Ehegattenbesteuerung eine zentrale Rolle spielen und
auf weitgehende Zustimmung stoßen dürften8:
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❑ Das Diskriminierungsverbot gestattet es nicht, Ehegatten stärker zu be-
steuern als zwei Unverheiratete mit entsprechendem Einkommen. Eine
Erhöhung der Gesamtsteuer zweier Personen durch die Eheschließung
ist unzulässig. Dieser Forderung muß zwingend entsprochen werden
aufgrund der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, das ein
Diskriminierungsverbot aus dem in Art. 6 I GG proklamierten Schutz
von Ehe und Familie abgeleitet hat9.

❑ Das Prinzip der Globaleinkommensbesteuerung verlangt, daß die Ge-
samtsteuer der Ehegatten nur von der Summe, aber nicht von der
Verteilung ihrer Einkommen abhängen soll. Dieses Kriterium resultiert
zwingend aus der Anerkennung der Ehe als einer auf Dauer angelegten
Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft. Eine Abhängigkeit der Steuer-
belastung von der Einkommensverteilung würde gegen den in Art. 3 GG
verankerten Gleichheitsgrundsatz verstoßen. Damit wäre es „nicht ver-
einbar, Ehen mit eigenen Einkünften beider Ehegatten ohne besondere
stichhaltige Gründe günstiger zu besteuern als Ehen, in denen der
Ehemann die gesamten Einkünfte bezieht”10.

Haushaltsbesteuerung und getrennte Veranlagung

Aus dem Diskriminierungsverbot folgt zunächst einmal die Verfassungswid-
rigkeit der Haushaltsbesteuerung. Bei einer progressiven Einkommensteuer
bedeutet die gemeinsame Veranlagung bei Anwendung des auch für Ledige
geltenden Tarifs eine höhere Steuerbelastung der Verheirateten gegenüber
zwei individuell besteuerten Ledigen mit gleichem Gesamteinkommen und
gleicher Verteilung des Einkommens untereinander. Durch die Eheschlies-
sung ergeben sich Steuernachteile, sofern beide Partner Einkommen (ober-
halb des Grundfreibetrags) erzielen.

Aufgrund dieses Sachverhalts wurde die Haushaltsbesteuerung 1957 vom
Bundesverfassungsgericht wegen Verstoßes gegen Art. 6 Abs. 1 GG als
verfassungswidrig eingestuft. Daraufhin wurde 1958 ein Wahlrecht zwi-
schen der getrennten Veranlagung und der Zusammenveranlagung der
Ehegatten auf der Grundlage des Splittingprinzips eingeführt. Das unbe-
grenzte Ehegattensplitting entspricht der Vorgabe des Verfassungsgerichts,
daß die Besteuerung keine Benachteiligung der Ehepaare gegenüber Ledi-
gen zur Folge haben darf.

Die getrennte Veranlagung, bei der jedem Ehegatten die von ihm bezoge-
nen Einkünfte zugerechnet und individuell besteuert werden, gewährleistet
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zwar eine Gleichbehandlung von Steuerpflichtigen mit gleichem Einkom-
men unabhängig von ihrem Familienstand, doch lassen sich auch gegen
dieses Verfahren gewichtige Einwände vorbringen.

❑ Die getrennte Veranlagung entspricht nicht dem Prinzip der Globalein-
kommensbesteuerung. Ehepaare mit insgesamt gleichem Einkommen,
aber unterschiedlichen Anteilen der Ehegatten werden unterschiedlich
belastet. Die stärkste Belastung erfahren Ehepaare, bei denen nur ein
Ehegatte verdient. Dies betrifft insbesondere Familien mit Kindern, bei
denen ein Partner nicht berufstätig sein kann. Folgt man der oben zi-
tierten Auffassung des Bundesfinanzhofs, so muß die getrennte Veran-
lagung daher aus verfassungsrechtlichen Gründen abgelehnt werden.

❑ Hinzu kommt, daß Ledige und Verheiratete ohne Rücksicht auf ihre un-
terschiedlichen Lebensverhältnisse gleich behandelt werden. Der ge-
meinsamen Lebensführung der Ehegatten wird damit jegliche steuerli-
che Relevanz abgesprochen. Dies dürfte dem Charakter der Ehe als
umfassender Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft kaum entsprechen.

❑ Schließlich ist zu beachten, daß Steuerpflichtige, die ihre Steuerbela-
stung durch eine möglichst gleichmäßige Aufteilung ihrer Einkünfte
untereinander minimieren können, insbesondere gegenüber abhängig
Beschäftigten, denen diese Möglichkeit nicht offensteht, durch die ge-
trennte Veranlagung privilegiert werden.

Die getrennte Veranlagung kommt daher als alleinige oder dominierende
Form der Ehegattenbesteuerung aus steuersystematischer und aus verfas-
sungsrechtlicher Sicht nicht in Betracht.

Ehegattensplitting entspricht dem Leistungsfähigkeitsprinzip

Das Splittingverfahren vermeidet die Nachteile der getrennten Veranla-
gung. Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts entspricht das Ehe-
gattensplitting „dem Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähig-
keit. Es geht davon aus, daß zusammenlebende Eheleute eine Gemein-
schaft des Erwerbs und des Verbrauchs bilden, in der ein Ehegatte an den
Einkünften und Lasten des anderen wirtschaftlich jeweils zu Hälfte teil hat.
[...] Damit knüpft das Splitting an die wirtschaftliche Realität der intakten
Durchschnittsehe an, in der ein Transfer steuerlicher Leistungsfähigkeit
zwischen den Partnern stattfindet”11.
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Die besonderen Vorzüge des Splittings bestehen darin, daß (1) eine stärke-
re Steuerbelastung durch die Eheschließung in aller Regel ausgeschlossen
ist und (2) Ehepaare mit gleichem Einkommen unabhängig von dessen Ver-
teilung gleich belastet werden. Die Entlastung gegenüber Ledigen mit glei-
chem Einkommen ist dem Grunde nach zielgerecht, da Ledigen das Ein-
kommen allein zur Verfügung steht, so daß sie über eine entsprechend hö-
here Leistungsfähigkeit verfügen. „Die steuerliche Besserstellung gegen-
über anderen Haushaltsgemeinschaften findet ihre Rechtfertigung in dem
Charakter der Ehe als einer auf Dauer bestehenden Lebensgemeinschaft”12.

Ausgehend von dieser Sicht der Ehe ist das Splitting keine Steuervergün-
stigung, die man aus verteilungspolitischen oder fiskalischen Gründen der
Höhe nach beliebig begrenzen könnte13. Die häufig als „Splittingvorteil”
bezeichneten Entlastungswirkungen resultieren vielmehr unmittelbar aus
einer konsequenten Anwendung des Leistungsfähigkeitsprinzips im Sinne
einer sachgerechten Berücksichtigung der Einkommensumverteilung inner-
halb der intakten Ehe14. Daß die Entlastung mit dem Einkommen absolut
(aber nicht relativ) steigt, folgt zwangsläufig aus der Steuerprogression,
die ihrerseits in erster Linie mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip begründet
wird. Bei einem proportionalen Steuertarif gäbe es auch keinen „Splitting-
vorteil”. Die beste Möglichkeit, die vermeintliche Steuervergünstigung zu
limitieren, wäre mithin eine deutliche Reduktion der Grenzsteuersätze bei
der Einkommensteuer.

Das Ehegattensplitting steht im übrigen nicht im Widerspruch zum Konzept
der Individualbesteuerung, das dem Einkommensteuerrecht zugrunde liegt
und mit einer Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit eng verbunden ist.
Die gemeinsame Veranlagung von Ehegatten läuft darauf hinaus, daß die
zu versteuernden Einkommen zusammengerechnet werden und jeder Ehe-
gatte die Hälfte der zusammengerechneten Einkommen zu versteuern
hat15. Die Regel der hälftigen Einkommensaufteilung impliziert also keines-
wegs einen Übergang zur Haushaltsbesteuerung, sondern knüpft – bei Auf-
rechterhaltung des Individualprinzips – an dem als Regelfall angesehenen
Transfer steuerlicher Leistungsfähigkeit zwischen Ehegatten an.

Bewertung der Splittingeffekte

Vor diesem Hintergrund ist nur schwer nachvollziehbar, weshalb die Split-
tingeffekte in der steuerpolitischen Diskussion immer wieder als Subventi-
on der Ehe interpretiert werden. Vermutlich beruht diese Einschätzung in
vielen Fällen auf einem mangelhaften Verständnis der Einkommensbesteu-
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erung im allgemeinen und des Splittingverfahrens im besonderen. So wird
schon häufig übersehen, daß sich der konventionell berechnete „Splitting-
vorteil” sehr schnell und massiv reduziert, wenn beide Ehegatten erwerbs-
tätig sind. Trägt der geringer verdienende Ehegatte zu 16 % oder mehr
zum steuerbaren Einkommen bei, so liegt der Splittingvorteil – gemessen
an der Differenz zwischen Splitting- und Grundtarif – nach dem geplanten
Tarif 2002 stets unter 8.000 DM. Er entfällt völlig, wenn die Ehegatten
gleich viel verdienen.

Von größerem Gewicht als die verbreitete Überzeichnung der Splittingeffek-
te durch das Abstellen auf die Einverdienerehe ist allerdings die Ableitung
des vermeintlichen Steuervorteils aus einer nicht sachgerechten Gegen-
überstellung der Steuerbelastung nach dem Splittingverfahren mit den Er-
gebnissen einer Individualbesteuerung. Eine solche Vergleichsrechnung ist
unzulässig und die daraus ermittelten „Vorteile” sind konstruiert, weil bei
dieser Betrachtungsweise die getrennte Veranlagung als Referenzmaßstab
herangezogen wird, die – wie oben ausgeführt – eben nicht als sachge-
rechte Methode der Ehegattenbesteuerung angesehen werden kann. „Da-
her ist es auch nicht sachgerecht, die richtigen Belastungsergebnisse aus
dem Ehegattensplitting mit den falschen Belastungsergebnissen aus der
getrennten Veranlagung zu vergleichen und die Differenz als ‚Steuervor-
teile’ zu bezeichnen”16.

Man mag an dieser Stelle einwenden, daß die Bundesregierung bei der
Messung des Splittingvorteils nicht an der getrennten Veranlagung an-
knüpfen, sondern das Verfahren durch Verrechnung fiktiver Unterhalts-
zahlungen modifizieren will. Dies ändert jedoch nur das Ausmaß der kon-
struierten Vorteile, nicht das im Grundsatz verfehlte Vorgehen. Außerdem
dürfte die herkömmliche Abgrenzung des Splittingvorteils in der öffentli-
chen Diskussion weiterhin dominieren, weil die Neuinterpretation von den
meisten Steuerzahlern nicht verstanden wird. Infolgedessen erscheint die
Auseinandersetzung mit den methodisch zweifelhaften Grundlagen der Be-
rechnung der Splittingvorteile weiterhin angebracht, obwohl sich die quan-
titative Dimension des Problems nach dem Konzept der Bundesregierung
deutlich reduziert.

Der von den Gegnern des Splittingverfahrens gern herausgestellte (kon-
ventionell gemessene) maximale „Splittingvorteil” von derzeit 22.842 DM
pro Jahr ergibt sich letzten Endes nur, wenn man zwei Ehegatten mit ei-
nem (Alleinverdiener-) Einkommen von mehr als 240.000 DM mit zwei Le-
digen vergleicht, von denen der eine über das gleiche Einkommen allein
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verfügen kann, während der andere kein Einkommen hat. Berücksichtigt
man die hälftige Aufteilung des gemeinsamen Einkommens auf die beiden
Ehegatten, so ist ein fairer Vergleich aber nur mit Ledigen möglich, die je-
weils die Hälfte des Einkommens der Ehegatten beziehen. Da die Ehegat-
ten genau die gleiche Steuer zahlen wie diese beiden Alleinstehenden, gibt
es überhaupt keinen Splittingvorteil. Wer einen nicht existenten Splitting-
vorteil abschaffen oder verkleinern will, beseitigt also kein unverdientes
Privileg, sondern verursacht faktisch eine Benachteiligung der Verheirate-
ten gegenüber Ledigen mit vergleichbarem (Pro-Kopf-) Einkommen.

Gegen diese Argumentation wird häufig eingewandt, daß der Staat den
nichtehelichen Lebensgemeinschaften eine entsprechende steuerliche Be-
handlung vorenthalte. Unverheiratete Paare zahlen bei gleichem Gesamt-
einkommen mehr Einkommensteuer als Ehegatten, wenn sie nicht gerade
jeweils die Hälfte zum Gesamteinkommen beitragen. Eine solche Differen-
zierung ist aber keineswegs willkürlich, sondern korrespondiert mit dem
eherechtlichen Prinzip der Zugewinngemeinschaft. „Sachlich lassen sich
sowohl der Zugewinnausgleich als auch der Versorgungsausgleich nur mit
der Fiktion rechtfertigen, daß das während der Ehe erworbene Einkommen
gemeinschaftlich erwirtschaftet wurde”17. Solange diese Wertungen das
Eherecht prägen, ist das Ehegattensplitting bei der Einkommensbesteue-
rung konsequent und sachgerecht.

Wer die nichtehelichen Lebensgemeinschaften einkommensteuerrechtlich
den Ehepaaren annähernd gleichstellen will, muß konsequenterweise auch
die an die Lebensgemeinschaft geknüpften rechtlichen Verpflichtungen
vergleichbar gestalten. Dies ist schon mit Blick auf die Verhinderung eines
Mißbrauchs durch Bildung rein steuerlich motivierter „Lebensgemeinschaf-
ten” notwendig. Die einzig überzeugende Lösung wäre wohl die Schaffung
eines eheähnlichen Rechtsinstituts für Paare, denen eine reguläre Ehe-
schließung unter den heutigen Bedingungen nicht möglich ist.

Kappung des Splittings nicht sachgerecht

Trotz der hier vorgetragenen Argumente zugunsten des Ehegattensplittings
werden in der steuerpolitischen Diskussion immer wieder Vorschläge zur
Begrenzung der Splittingeffekte unterbreitet; vor allem, wenn die Finanzie-
rung zusätzlicher kinderbezogener Entlastungen der Familien zur Debatte
steht. Einer mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip zu vereinbarenden Modifi-
kation des Ehegattensplittings sind jedoch enge Grenzen gesetzt. Die in



Ehegattensplitting 10

diesem Zusammenhang relevanten Aspekte werden im folgenden disku-
tiert.

Den Ausgangspunkt bildet die von der neuen Bundesregierung vorgeschla-
gene Limitierung des Splittings auf einen Höchstbetrag. Auch unter Be-
rücksichtigung der vorgesehenen Verrechnung fiktiver Unterhaltszahlungen
kann dieser Vorschlag nicht überzeugen. Es zeugt von steuersystemati-
schem Unverständnis, wenn die Splittingeffekte bei unteren und mittleren
Einkommen akzeptiert, bei hohen Einkommen jedoch als „übermäßig” be-
zeichnet und abgelehnt werden. Wird das partnerschaftliche Leitbild der
Ehe anerkannt, so gilt es für Ehen allgemein, unabhängig von der Höhe ih-
res Gesamteinkommens18.

Eine Kappung des Ehegattensplittings ist auch deshalb nicht vertretbar,
weil sie Ungleichmäßigkeiten in der Steuerbelastung mit sich bringt, die
unter Gerechtigkeitsaspekten mehr als fragwürdig sind19. Für Einkom-
mensbezieher oberhalb der Kappungsgrenze20 würden folgende Effekte
eintreten:

❑ Eheleute mit gleichem Einkommen würden unterschiedlich besteuert.
Einverdiener-Ehepaare oberhalb der Grenze hätten mehr Einkommen-
steuer zu zahlen als Ehepaare, die das gleiche Gesamteinkommen bei
Erwerbstätigkeit beider Partner erzielen. Selbst wenn einer dieser Part-
ner nur einer Nebenerwerbstätigkeit nachgeht und wenig zum Gesamt-
einkommen beiträgt, können quantitativ bedeutende Belastungsdiffe-
renzen zustande kommen21.

❑ Eheleute würden stärker besteuert als unverheiratete Paare oder Allein-
stehende mit vergleichbarem Einkommen. Die Kappung des Splittings
hätte zur Folge, daß die Pro-Kopf-Steuerlast der Ehegatten größer wäre
als die eines Alleinstehenden, der über die Hälfte des gemeinsamen
Einkommens der Ehegatten verfügt. Gleiches gilt gegenüber einem un-
verheirateten Paar, bei dem jeder Partner in etwa die Hälfte des ge-
meinsamen Einkommens der Ehegatten verdient. Die Eheschließung
wäre für solche Paare mit einer höheren Steuerbelastung verbunden22.

Es ist kaum anzunehmen, daß diese Wirkungen einer verfassungsrechtli-
chen Überprüfung standhalten. Die Gerechtigkeitslücke wird noch dadurch
verstärkt, daß die Kappungsnachteile Anreize zur Einkommensgestaltung
setzen. Mit dem Ziel, der zusätzlichen Steuerbelastung zu entgehen, kön-
nen beispielsweise Scheinarbeitsverhältnisse abgeschlossen werden. Auch
Vermögensübertragungen reduzieren die Steuerschuld, wenn sie eine
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gleichmäßigere Verteilung der „eigenen” Einkommen der Ehegatten bewir-
ken. Die Kappung des Splittings verursacht in dieser Hinsicht ab dem ent-
sprechenden Einkommensniveau genau die Schwierigkeiten, die eine ge-
trennte Veranlagung mit sich bringen würde23.

Schließlich muß man beachten, daß die Kappung des Splittings die Einkom-
mensbesteuerung komplizierter und aufwendiger macht. Für die betroffe-
nen Steuerfälle wären eine Zusammenveranlagung und zwei getrennte
Veranlagungen, insgesamt also drei Veranlagungen pro Jahr durchzufüh-
ren, um den „Splittingvorteil” zu bestimmen und gegebenenfalls einzu-
schränken24. Die mit der geplanten Steuerreform beabsichtigte Vereinfa-
chung und Erhöhung der Transparenz des Steuersystems würde dadurch
jedenfalls nicht gefördert. Im übrigen erfordert eine echte Steuerreform die
Beseitigung tatsächlicher Steuervorteile, nicht die Schaffung neuer Be-
nachteiligungen infolge der Durchlöcherung korrekter Lösungen.

Berücksichtigung der Haushaltsersparnis?

Wenn die einfache Kappung des „Splittingvorteils” durch eine willkürlich
gesetzte Obergrenze nicht in Betracht kommt, könnte die neue Bundesre-
gierung immer noch geneigt sein, nach anderen Möglichkeiten einer Be-
grenzung des Splittings zu suchen. In diesem Zusammenhang werden im-
mer wieder Einwände vorgetragen und Verfahren diskutiert, die sich bei
genauer Betrachtung als keineswegs überzeugend erweisen. Dies betrifft
zunächst einmal die sogenannte Haushaltsersparnis, die gegen das Voll-
splitting angeführt wird, weil der Bedarf von Verheirateten nicht doppelt so
hoch sei wie der Bedarf eines Alleinstehenden.

Daß eine gerechte Ehegattenbesteuerung die Kostenersparnisse eines
Mehrpersonenhaushalts gegenüber dem Einzelhaushalt leistungsfähigkeits-
erhöhend berücksichtigen müßte, erscheint im Prinzip durchaus plausibel.
In der Literatur werden verschiedene Verfahren diskutiert25: (1) die Ver-
minderung des Splittingdivisors, (2) ein besonderer Freibetrag für Allein-
stehende oder (3) eine Kürzung der Grundfreibeträge der Ehegatten.

Der letztgenannte Vorschlag wird dem Problem noch am besten gerecht,
denn bei der Haushaltsersparnis handelt es sich um eine Verminderung der
Lebenshaltungskosten, die eine Korrektur der persönlichen Abzüge zur Be-
rücksichtigung des Existenzminimums rechtfertigt. Mit dem Einkommen-
stransfer zwischen Ehegatten hat die Haushaltsersparnis jedenfalls nichts
zu tun, so daß eine Absenkung des Splittingdivisors keine sachgerechte Lö-
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sung darstellt26. Würde man aber bei den Familienhaushalten eine Haus-
haltsersparnis berechnen, so müßte man, schon um eine Diskriminierung
der Familien zu vermeiden, bei den übrigen gemeinsam geführten Haus-
halten analog verfahren. Praktisch ist dies jedoch nicht durchführbar, weil
man das Vorliegen einer gemeinsamen Haushaltsführung nicht kontrollie-
ren kann27.

Einen Ausweg scheint der Alleinstehendenfreibetrag als Ausgleich der ent-
fallenden Haushaltsersparnis zu bieten, der den perönlichen Abzug nur an-
ders plaziert, im Ergebnis aber wie die Kürzung des zweiten Grundfreibe-
trags der Ehegatten wirkt. Voraussetzung für die Gewährung eines solchen
Freibetrags wäre allerdings der Nachweis, daß keine gemeinsame Haus-
haltsführung vorliegt. Ob hier eine eidesstattliche Erklärung ausreichen
würde, ist mehr als fraglich. „Zumindest müßten die Erklärungen stichpro-
benweise überprüft werden, was mit zusätzlichem Verwaltungsaufwand
verbunden wäre, und dennoch Mißbräuche nicht ausschließen könnte”28.
Nimmt man die Problematik der adäquaten Bemessung eines solchen Frei-
betrags hinzu, so liegt der Schluß nahe, von einer Berücksichtigung der
Haushaltsersparnis abzusehen29.

Weitere Einwände

Ein zweites Argument gegen das unbegrenzte Ehegattensplitting ergibt sich
aus der Nichtberücksichtigung des Wertes der Hausfrauen- bzw. -männer-
arbeit und der daraus resultierenden Privilegierung der Einverdienerehe.
Vor Anwendung des Splittings wäre es nach verbreiteter Auffassung ei-
gentlich angebracht, zum Geldeinkommen den Wert der vom anderen Ehe-
gatten erbrachten häuslichen Dienste hinzuzurechnen, weil diese Dienstlei-
stungen das Realeinkommen des Ehepaares erhöhen und insoweit auch
seine steuerliche Leistungsfähigkeit steigern.

Dieser Vorschlag scheitert nicht nur an praktischen Bewertungs- und
Durchführungsproblemen, sondern ist schon im Grundsatz verfehlt. Die
Wertschöpfung in der Privatsphäre bleibt im Rahmen der Einkommensbe-
steuerung generell unberücksichtigt, so daß mit der Anrechnung häuslicher
Dienste eine Ausnahmeregel getroffen würde, die gegen den Gleichheits-
grundsatz verstoßen dürfte. Akzeptabel ist allenfalls die Gewährung per-
sönlicher Abzüge zur Berücksichtigung beruflich veranlaßter Mehraufwen-
dungen für die Zweiverdienerehe und für erwerbstätige Alleinstehende mit
Kindern; eine Maßnahme, die jedoch im engeren Sinne nicht in den Bereich
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der Ehegattenbesteuerung fällt und in Form des zweiten Arbeitnehmerfrei-
betrags für Ehepaare auch praktiziert wird.

Ein weiterer Mangel des Ehegattensplittings, der in den letzten Jahren ver-
stärkte Aufmerksamkeit gefunden hat, wird darin gesehen, daß Ehefrauen
gutverdienender Männer vom Eintritt in das Erwerbsleben Abstand neh-
men, weil das zusätzliche Einkommen leistungsfeindlich hohen Steuersät-
zen unterworfen wäre. Daß dieser Effekt eine Rolle spielen mag, ist kaum
zu bestreiten, auch wenn die Entscheidungen über die Aufnahme einer Be-
rufstätigkeit oftmals nicht allein unter Einkommensaspekten getroffen wer-
den. Es handelt sich dabei jedoch um eine unvermeidliche und keineswegs
geschlechtsspezifische Nebenwirkung des Splittings. Das Splitting dient al-
lein dem Zweck, eine Benachteiligung der Familien zu vermeiden, und zwar
auch für den Fall, daß sich die Ehegatten in freier Disposition über die in-
nerfamiliäre Aufgabenverteilung für die Einverdienerehe entschieden ha-
ben30.

Dem Gesetzgeber bleiben letzten Endes wenig Möglichkeiten, im Bereich
der Ehegattenbesteuerung zu sparen31. In Betracht kommen nur die Her-
ausnahme der Einkünfte aus vorehelichem Vermögen im Falle der Zuge-
winngemeinschaft und die Streichung des Splittings für Ehepaare, die in
Gütertrennung leben. Letztere bilden auf den ersten Blick keine Erwerbs-
gemeinschaft, die das Ehegattensplitting rechtfertigt. Dennoch ist auch in
diesem Fall eine Abkehr vom Splittingprinzip nicht zwingend zu empfehlen.
Da die Gütertrennungsvereinbarungen meist Einschränkungen vorsehen,
die einen angemessenen Anteil des nicht verdienenden Ehegatten am Ein-
kommen des anderen sichern, wäre mit erheblichen Abgrenzungsschwie-
rigkeiten zwischen splittingverträglichen und -unverträglichen Eheverträ-
gen zu rechnen. Hinzu kommt, daß die Gütertrennung auch ausschließlich
aus Gründen der kaufmännischen Haftungsbeschränkung vorgenommen
sein kann. Sie ist nicht ohne weiteres als Indiz für ein nur begrenzt part-
nerschaftliches Verhältnis der Ehegatten zu interpretieren.

Fazit

Insgesamt bleibt nach der Auseinandersetzung mit der Kritik am Ehegat-
tensplitting festzuhalten, daß dieses Verfahren unter Leistungsfähigkeits-
aspekten immer noch die mit Abstand beste Form der Ehegattenbesteue-
rung darstellt. Die vertretbaren Modifikationen betreffen nicht das Splitting
im Sinne der hälftigen Aufteilung des Einkommens, sondern allenfalls die
Ermittlung des zu versteuernden Einkommens vor Anwendung des Split-
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tingverfahrens. Dem Leitbild der Ehe als umfassender Lebens- und Wirt-
schaftsgemeinschaft entspricht nur das unbeschränkte Ehegattensplitting.
Die Pläne der neuen Bundesregierung sind daher aus steuersystematischer
Sicht abzulehnen und dürften einer verfassungsrechtlichen Überprüfung
kaum standhalten. Die vorgesehene Verrechnung fiktiver Unterhaltszah-
lungen, die den Splittingeffekt verkleinert, bevor er gekappt werden soll,
deutet darauf hin, daß diese Problematik gesehen wurde. Angesichts der
dann noch verbleibenden Wirkungen einer Limitierung auf 8.000 DM stellt
sich allerdings die Frage, weshalb man an dieser steuersystematisch ver-
fehlten Maßnahme überhaupt festhalten will.
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